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Sir. 7 3nufilt. fd)h>etj. $anbh>.=i{eintng (Organ für bie offtjieHen ^ublifattoncn beg ©djmeiger. (SetoerbeoereinS) 113

uni bie Sicherung eiueg ©Eifieugminimumg urtb um
Verfürgung ber Arbeitzeit gu untcrftü^cit.

Sic fprid^t bie ©rmartuitg attg, bie Sebörbett wer»
pen fid) durch bie £e£ereien ber Reiftet nicht gu partei»
Wen föfcifjnabmen berteiten laffett, unb fie gelobt, bafj
f'c allen Verfugen, bag ©treitrcdjt, biefe wirffamfte
SSaffe her Slrbeitcr im Kampfe um Serbefferung ihrer
fogialett Sage, gu berfümmeru, riicîficljtêloS unb mit
ntlen äRittcln entgegengetreten mirb. ©nblicb bedangt
bie berfammelte SIrbeiterfctiaft mit allem Sîadfbrucf, bafj
die ftrtbtifdjen Sebördett bei Vergebung bon Arbeiten
"en Unternehmern Segabluug deg bon ben Slrbeitcr»
"ïganifationen normierten äRimmadobtteg gur Sebing»
wig machen."

Sie im Airêftûttbc fte^ettöeit Snd)bccfer in ©t. ©allen
haben ftd) jufammengetau, um Sir bei ten auf eigene
•aeäpiung in Dîegie gu übernehmen.

Ueber die Uergebung staatlicher Arbeiten
und Cieferungen

hat ber gürcheriid)e iRegierunggrat foeben eine Ver»
otbnung erlaffen, bie er den ©emeinberäten auch al§
®cunbl'age für bie ©ubmifftonen ber (Semeinben empfiehlt.
$>ie neue ©ubmifftongderorbnung, welche mit bem 1.
Suli in ffraft treten wirb, ift dag ©rgehnig bon Se»

catungen, bei benen auch bie Sntereffentenbereinigungen,
folcïje bon Arbeitgebern wie bon Slrbeitnelfmern, gu
Sßorte famen. Sie |jauptbeftimmungen ftnb in ben
§§ 11 bië 23 enthalten, welche bon ben ©runbfä|en
für bie .ßufchlaggerteilung hanbeln. ©ir geben fie nach»
flehen b im Augguge wieber.

Set gufchlag hat in allen gäden, ingbefonbere bei
Sieferungen folcher SRaterialien, beren greife häufigen
SçhWanîungen unterliegen, möglichft balb gu erfolgen.
Sie Bewerber bleiben in ber fReget bom ©ingabetermin
an für bie Sauer bon bier ©ochen an ihre Angebote
gebunden. Sie Abänberung bon Angeboten nach Slb»

lauf ber ©ingabefrift unb bie Serüdftchtigung bon Ab»
geboten ift ungufäffig. Von ber erfolgten Vergebung
ber Arbeit ober Siefetung ftnb alle bewerbet in Senntnig
iu fe^en unb barauf aufmerffam gu machen, bafj bag
©röffnunggprototod unb eine ßufammenftellung ber
©chlujjfummen während brei Sagen gut ©inftchtnahme
offen liegt. Siefe ßufammenfiedung fteht auch ben
Vertretern ber Arbeiterfchaft gur ©inficht offen.

©ehr wichtig unb ein Äorreftib gegen bie Unter»
bietung ift bie Seftimmung, bah bei ber ßufdllagger»
teilung feinegwegg bie niebrigfie gotberung unbebiitgt
iu berüdfiihtigen ift. Ser gufchlag barf bielmeljr nur
auf ein in jeder Segiebung annehmbareg, bie tüchtige
unb rechtgeitige Slugführung ber betreffenben Arbeit
ober Sieferung gewäljrleiftenbtg Slngebot erteilt werben.
Segbalb finb unter anberm auggefchloffen bon ber Ve=
tücJfichtigung bie Angebote, welche Vreiganfä§e enthalten,
bie gu ber betreffenben Arbeit ober Sieferung in einem
lotchen SDtifjüerhältnig fteljen, bag eine orbnungggemäfje
Slugführung nicht erwartet werben tann; bie SJiertmate
ungenügender ©rfahrung unb ©achfenntnig ober beg
unlautern ©eltbewerbeg an fich tragen; bon Unter»
uehmern eingereicht ftnb, welche für tüchtige, pünftlidje
uitb bödftänbige Slugführung bie erforderliche Sicherheit
b'^ht bieten ober Söhne galjlen ober Arbeilgbebiitgungen
p®.?®n, welche hinter ben in ihrem ©ewerbe üblichen
g°ünen begiehunggweifeArbeitgbebingmtgen gurüdtbleiben.

^übliche Söhne gelten bor ädern diejenigen, welche
!" Sohntarifen enthalten finb, bie gemeinfam bon ben

^nternehmer» 1 Arbeiterorganifationen aufgeftedt
korben finb. Sie hergebenden Seijörbeu tonnen ben

Berbern fragen über bie £>ölje ber Söljne, über bie

Arbeitzeit und über Sotwgufchlag für Ueberftunben,
über §erfunff unb fÇabritationgort ber gu lieferuben
©aren gur Veantwortung borlegen. Sie gemachten
Angaben finb für bie Sewerber begüglidh ber'Augführ»
u:tg ber Arbeit ober Siefetung berbinblich.

©ofern ftth auf bem ©ege ber öffentlichen Aug»
fchreibung annähernd gleichwertige Angebote ergeben,
fowie bei freihändiger Vergebung ift auf möglichfte Ab»
wechglung unter ben eingelnen Firmen bei ber Vergebunq
Vebachi gu nehmen unb ben ortganfäffigen unb ein»
heimtfehen gtrmen gegenüber ben ortgfremben unb
auglänbifchen ber Vorgug gu geben. Angebote bon
ißrobultibgenoffenfchaften unb ^odettibangebote bon
gewerblichen SSerufgbereinen find guläfftg. ©rgibt bie
Prüfung bon todeftibeingaben, ba| durch 9?ingöilbung
eine idopale ißreigfteigerung begwedt wirb, fo tann bie
betreffende Arbeit freihändig bergeben ober in fRegie
auggeführt werben. Sie Untergebner bon Ä'odettib»
angeboten haben einen Vebodmächtigten gut ©efchäftg»
führung unb gur ©mpfangnahme bon Zahlungen gu
beftimmen. Uebernommene Arbeiten unb Sieferungen
bürfen nur mit ©inwidigung ber hergebenden Sehörbe
an Unteraftorbanten weiter bergeben werben.

Sie Arbeitet ftnb auf Äoften beg Unternehmerg
gegen bie folgen bon Unfäden unb Verufgfranfheiteti
gu berfichem. gür Ueberftunben muffen minbefteng 25,
für fRacht» und ©onntaggarbeit 50 "/« Sohngufdjlag
begahlt werben. Sen bei bergebenen Slrbeiten ober
Sieferungen befchäftigfen Arbeitern ift ber Sohn wöchent»
lieh auggugatjlen. Sie Auggahlung barf nicht in einer
SBirtfchaft erfolgen. 93ei Sauarbeiten bürfen ber Unter»
nehmer unb fein Auffichtgperfonal ©etränfe unb Sebeng»
mittel weber felbft an bie Arbeiter herlaufen, noch an
einem folchen SSertaufe beteiligt fein; Augnahmen ftnb
guläfftg. Sluf ben ©aufteilen find gwectentfprechenbe
Aborte anguweifen ober eiriguridhten unb orbnuttggge»
mä§ gu unterhalten. Sei Slrbeiten, bie im freien aug»
guführen finb, haben bie Unternehmer für augreidhenbe,
im ©inter heig&ate Unterlunftgräume gu forgen, in
benen bie Arbeiter ihre äRahlgeiten einnehmen tonnen,
©erben Arbeiten hon ber Sehörbe in fRegie auggeführt,
fo ift ein befonbereg Arbeitgreglement aufgufteden, bag
ben Arbeitern befannt gu geben ift.

Sie neue Verordnung bringt, wie man fleht, mancherlei
Steuerungen namentlich in fogialpolitifcher §inftcht.

Arbeits» und Cieferuu0$»Uebertragungen.
(älmtlicfie DriginaüSTCttteilungen.) «arfibruef öevbuten.

AcrtDOlt«Bg«fle6äubc»Um6au Öafct. ®ie ®rab--, SRaurer» unb
©ti'intjauerorbcitcn 51111t Um» unb Stufbau be§ ehemaligen tBbnfit=
gebäubeö im $alleufteiner()of an 3- @<hmarä=@uter, tBaugefdjäft,
Safel.

»JJflegeanftalt Aheitiau. ®ie Stbbrudj», @rb= unb SJlaurer»
arbeiten gur ©rfteHung einer Anbaute beim SJlännerfliiael ber
5ßflegeanftalt Atjeinau an ^ofef @rb, 38aurermeifter, Abeinau.

Aeuba« ört Mirditmm? uub Aeftaitricnuig ber tpfanfirefie in
§au(cn V'L Jpte Jiaitrer=, unb 2)ad)becferarbettcu nn
an grangettt, ©aunteifter, AbltSroü.

A^ntalWer ©innenfaimt. ©oUftänbige Ausführung be§ obern
©nbftucïeê bei ©ennmalb nut 2250 SReter Sänge an §of. ©ogel,
Stftorbant, Sßibnau. ' " '

S<h®iwntenbc ©nbaiiftnlt in ®'femer Unterbau an
^oparbt & @0., Jiafelê; Betons unb ^Rammarbeiten an fribcl
ftetfer, o"fl; j5'mmermannsarbeiteit au ©aruiu & ffiolfr, «ug
Sauteitung : ©aumeifter SanbiS, 3ug.

.Bicwöt^rarbeiten für baS lantonalt SJtufiffeft in ©olotburn.
Sttfdje, ©ante, ^ßobium in ber Aeitfcijute unb fgefttiidie an
bruber ©alabm, Jjimtnerineifter.

Acuban Otto Öetliiigcr, grtitoffrriueifier in Siffelii. 9J(aurer
Sotabori, 15-ricE; ßementarbeit an

.perm. ®m!el, ©tffeln; 3«nmerarbett an @ug. Safer, ©iffelti:©chreiiterarbett an ©ogt, ©Äreiner, ©iffeln; ©bcngterarbeit anÇmben, ©beugter, @tpf ; .pafuerarbeit an ©ergog, pafner, grid-

Str. 7 Jlluftr. schweiz. Haudw.Zeitnug (Organ für die offiziellen Publikationen des Schweizer. Gewerbevereins) im

um die Sicherung eines Existenzminimums und um
-Verkürzung der Arbeitszeit zu unterstützen.

Sie spricht die Erwartung aus, die Behörden wer-
den sich durch die Hetzereien der Meister nicht zu Partei-
pchen Maßnahmen verleiten lassen, und sie gelobt, daß
sie allen Versuchen, das Streikrecht, diese wirksamste
Waffe der Arbeiter im Kampfe um Verbesserung ihrer
sozialen Lage, zu verkümmern, rücksichtslos und mit
allen Mitteln entgegengetreten wird. Endlich verlangt
die versammelte Arbeiterschaft mit allem Nachdruck, daß
die städtischen Behörden bei Vergebung von Arbeiten
den Unternehmern Bezahlung des von den Arbeiter-
organisations« normierten Miuimallohues zur Beding-
uug machen."

Die im Ausstände stehenden Dachdecker in St. Gallen
baben sich zusammengetau, um Arbeiteil auf eigene
Rechnung in Regie zu übernehmen.

Ueber Sie Vergebung staatlicher Arbeiten
untl Lieferungen

hat der zürcherische Regierungsrat soeben eine Ver-
orduung erlassen, die er den Gemeinderäten auch als
Grundlage für die Submissionen der Gemeinden empfiehlt.
Die neue Submissionsverordnung, welche mit dem 1.
Juli in Kraft treten wird, ist das Ergebnis von Be-
ratungen, bei denen auch die Jnteressentenvereinigungen,
solche von Arbeitgebern wie von Arbeitnehmern, zu
Worte kamen. Die Hauptbestimmungen sind in den

11 bis 23 enthalten, welche von den Grundsätzen
sür die Zuschlagserteilung handeln. Wir geben sie nach-
stehend im Auszuge wieder.

Der Zuschlag hat in allen Fällen, insbesondere bei
Lieferungen solcher Materialien, deren Preise häufigen
Schwankungen unterliegen, möglichst bald zu erfolgen.
Die Bewerber bleiben in der Regel vom Eingabetermin
an für die Dauer von vier Wochen an ihre Angebote
gebunden. Die Abänderung von Angeboten nach Ab-
lauf der Eingabesrist und die Berücksichtigung von Ab-
geboten ist unzulässig. Von der erfolgten Vergebung
der Arbeit oder Lieferung sind alle Bewerber in Kenntnis
Zu setzen und darauf aufmerksam zu machen, daß das
Eröffnungsprotokoll und eine Zusammenstellung der
Schlußsummen während drei Tagen zur Einsichtnahme
offen liegt. Diese Zusammenstellung steht auch den
Vertretern der Arbeiterschaft zur Einsicht offen.

Sehr wichtig und ein Korrektiv gegen die Unter-
bietung ist die Bestimmung, daß bei der Zuschlagser-
teilung keineswegs die niedrigste Forderung unbedingt
zu berücksichtigen ist. Der Zuschlag darf vielmehr nur
aus ein in jeder Beziehung annehmbares, die tüchtige
und rechtzeitige Ausführung der betreffenden Arbeit
oder Lieferung gewährleistendes Angebot erteilt werden.
Deshalb sind unter anderm ausgeschloffen von der Be-
rücksichtigung die Angebote, welche Pceisansätzs enthalten,
oie zu der betreffenden Arbeit oder Lieferung in einem
lolchen Mißverhältnis stehen, daß eine ordnungsgemäße
Ausführung nicht erwartet werden kann; die Merkmale
ungenügender Erfahrung und Sachkenntnis oder des
unlautern Wettbewerbes an sich tragen; von Unter-
uehmern eingereicht sind, welche sür tüchtige, pünktliche
uild völlständige Ausführung die erforderliche Sicherheit
sucht bieten oder Löhne zahlen oder Arbeitsbedingungen
stauen, welche hinter den in ihrem Gewerbe üblichen
^Men beziehungsweiseArbeitsbedingungen zurückbleiben.
M übliche Löhne gelten vor allem diejenigen, welche
ia Lohntarifen enthalten sind, die gemeinsam von den
Unternehmer- r Arbeiterorganisationen aufgestellt
morden sind. Die vergebenden Behörden können den

ewerbern Fragen über die Höhe der Löhne, über die

Arbeitszeit und über Lohnzuschlag sür Ueberstunden,
über Herkunst und Fabrikationsort der zu liefernden
Waren zur Beantwortung vorlegen. Die gemachten
Angaben sind sür die Bewerber bezüglich der Ausführ-
ung der Arbeit oder Lieferung verbindlich.

Sofern sich auf dem Wege der öffentlichen Aus-
schreibung annähernd gleichwertige Angebote ergeben,
sowie bei freihändiger Vergebung ist aus möglichste Ab-
wechslung unter den einzelnen Firmen bei der Vergebung
Bedacht zu nehmen und den ortsansässigen und ein-
heimischen Firmen gegenüber den ortsfremden und
ausländischen der Vorzug zu geben. Angebote von
Produktivgenossenschasten und Kollektivangebote von
gewerblichen Berufsvereinen sind zulässig. Ergibt die
Prüfung von Kollektiveingaben, daß durch Ringbildung
eine illoyale Preissteigerung bezweckt wird, so kann die
betreffende Arbeit freihändig vergeben oder in Regie
ausgeführt werden. Die Unterzeichner von Kollektiv-
angeboten haben einen Bevollmächtigten zur Geschäfts-
führung und zur Empfangnahme von Zahlungen zu
bestimmen. Uebernommene Arbeiten und Lieferungen
dürfen nur mit Einwilligung der vergebenden Behörde
an Unterakkordanten weiter vergeben werden.

Die Arbeiter sind auf Kosten des Unternehmers
gegen die Folgen von Unfällen und Berufskrankheiten
zu versichern. Für Ueberstunden müssen mindestens 25,
für Nacht- und Sonntagsarbeit 50 °/„ Lohnzuschlag
bezahlt werden. Den bei vergebenen Arbeiten oder
Lieferungen beschäftigten Arbeitern ist der Lohn wöchent-
lich auszuzahlen. Die Auszahlung darf nicht in einer
Wirtschaft erfolgen. Bei Bauarbeiten dürfen der Unter-
nehmer und sein Aussichtspersonal Getränke und Lebens-
Mittel weder selbst an die Arbeiter verkaufen, noch an
einem solchen Verkaufe beteiligt sein; Ausnahmen sind
zulässig. Auf den Baustellen sind zweckentsprechende
Aborte anzuweisen oder einzurichten und ordnungsge-
maß zu unterhalten. Bei Arbeiten, die im Freien aus-
zuführen sind, haben die Unternehmer für ausreichende,
im Winter heizbare Unterkunftsräume zu sorgen, in
denen die Arbeiter ihre Mahlzeiten einnehmen können.
Werden Arbeiten von der Behörde in Regie ausgeführt,
so ist ein besonderes Arbeitsreglement aufzustellen, das
den Arbeitern bekannt zu geben ist.

Die neue Verordnung bringt, wie man steht, mancherlei
Neuerungen namentlich in sozialpolitischer Hinsicht.

Arbeit;- untl Lieferungs-Uebertragungen.
(Amtliche Original-Mitteilungen.) Nachdruck vàà

Bcrwaltimgsgcbäiidc-llmban Basel. Die Grab-, Maurer- und
Steinhauerarbeitcn zum Um- und Aufbau des ehemaligen Physik
gebäudes im Falkeusteincrhof an I. Schwarz-Suter, Baugeschüft,
Basel.

Pflegcanstalt Rhcinau. Die Abbruch-, Erd- uud Maurer-
arbeiten zur Erstellung einer Anbaute beim Männerflügel der
Pflegeanstalt Rheinau an Josef Erb, Maurermeister, Rheinau.

Reubau des Kirchturms uud Restaurierung der Pfarrkirche in
Hausen a. A. Die ..caurer-, Zimmer- und Dachdeckerarbeiten an
an Franzetti, Baume,ster, Adliswil.

Rheintalischer Binnenkanal. Vollständige Ausführung des obern
Endstuckes der Sennwald nnt 225« Meter Länge an Jos. Vogel,
Akkordant, Wrdnau. " " '

à>
Badaiistalt in Zug. Eiserner Unterbau an

Boßhardt à Co., Rafels; Beton- und Rammarbeiten an Mdel
Keiscr, Zug; Zimmermannsarbeiten an Garnin à Wolff, Zug
Baute,tung: Baumeister I. Landis, Zug.
^.^îumlsrarbciten. fur das kantonale Musikfest in Solotlinrn.
Tische, Bänke, Podium in der Reitschule und Festküche an Ge-
bruder Saladin, Zimmermeister.

Rcuba» Otto Holliugcr, Schlossernleister in Sisseln. Maurer
g" Gebr. Foiadori, Frick; Zementarbeit an

Perm. Dinkel, Sisseln; Zimmerarbeit au Eng. Käser, Sisseln-
Schre.nerarbe.t an Bogt, Schreiner. Sisseln; Spenglerarbeit anHinden, Spengler, Gips; Hafnerarbeit an Herzog, Hafner, Frick.
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